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§ 11. (1) Die Rechtsverhältnisse zwischen Studierenden und der Privathochschule sind 
privatrechtlicher Natur. Die Privathochschule hat aktuelle Muster der Ausbildungsverträge für die 
angebotenen Studien auf der Webseite der Privathochschule in leicht auffindbarer Form zu 
veröffentlichen. 

(2) Die Studierenden der Privathochschule sind hinsichtlich der Bestimmungen des Niederlassungs- 
und Aufenthaltsgesetzes und des Ausländerbeschäftigungsgesetzes sowie der auf der Grundlage dieser 
Bundesgesetze erlassenen Verordnungen den Studierenden an öffentlichen österreichischen Universitäten 
gleichgestellt. 

(3) Das Studienförderungsgesetz 1992, BGBl. Nr. 305/1992, und die auf seiner Grundlage 
erlassenen Verordnungen, das Studentenheimgesetz, BGBl. Nr. 291/1986, das 
Familienlastenausgleichsgesetz 1967, BGBl. Nr. 376/1967, hinsichtlich des Anspruches auf 
Familienbeihilfe, die sozialversicherungsrechtlichen Bestimmungen hinsichtlich der Mitversicherung von 
Kindern und Selbstversicherung in der Krankenversicherung sowie die steuerrechtlichen Bestimmungen 
sind auf die Studierenden an Privathochschulen anzuwenden. 

(4) Die Absolventin oder der Absolvent hat vor der Verleihung des akademischen Grades der 
Privathochschule, an welcher der akademische Grad verliehen wird, jeweils ein vollständiges Exemplar 
der positiv beurteilten Diplom- oder Masterarbeit, Dissertation oder künstlerischen Diplom- oder 
Masterarbeit bzw. der vergleichbaren wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeit oder der 
Dokumentation der künstlerischen Diplom- oder Masterarbeit zu übergeben. Die Privathochschule hat 
sicherzustellen, dass diese positiv beurteilten Arbeiten öffentlich zugänglich sind bzw. eine hinreichende 
Publizität gewährleistet ist, wobei die Kooperation mit einer Universitätsbibliothek möglich ist. Von der 
Veröffentlichungspflicht ausgenommen sind die wissenschaftlichen oder künstlerischen Arbeiten oder 
deren Teile, die einer Massenvervielfältigung nicht zugänglich sind. Positiv beurteilte Dissertationen sind 
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überdies durch Übergabe an die Österreichische Nationalbibliothek zu veröffentlichen. Sofern vorhanden, 
kann die Übergabe auch in elektronischer Form erfolgen. 

(5) Anlässlich der Übergabe der positiv beurteilten Arbeiten gemäß Abs. 4 kann die Verfasserin oder 
der Verfasser verlangen, die Benützung der abgelieferten Exemplare für längstens fünf Jahre nach der 
Ablieferung auszuschließen. Das Verlangen ist vom für die studienrechtlichen Angelegenheiten 
zuständigen Organ zu berücksichtigen, wenn die oder der Studierende glaubhaft macht, dass wichtige 
rechtliche oder wirtschaftliche Interessen der oder des Studierenden gefährdet sind. 

(6) Einer Studienwerberin oder einem Studienwerber, die oder der noch an keiner Universität, 
Pädagogischen Hochschule, Fachhochschule, Privathochschule oder Privatuniversität zugelassen war, hat 
die Privathochschule anlässlich der erstmaligen Zulassung eine Matrikelnummer zuzuordnen. Diese ist 
für alle weiteren Studienzulassungen der oder des betreffenden Studierenden beizubehalten. Die näheren 
Bestimmungen über Bildung und Vergabe von Matrikelnummern sind durch eine Verordnung der 
zuständigen Bundesministerin oder des zuständigen Bundesministers zu treffen. 

(7) Auf die Aufbewahrung von privathochschulspezifischen Daten ist § 53 UG anzuwenden. 
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